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Im europäischen Urheberrecht geht 
es Schlag auf Schlag. Noch ist es nicht 
allzu lange her, seit die Richtlinien 
zum Urheberrecht in der Informati-
onsgesellschaft («Info-RL»)1 und zur 
Durchsetzung der Rechte des geis-
tigen Eigentums2 unter Dach und 
Fach gebracht worden sind. Nun hat 
die Europäische Kommission im Juli 
2008 in einer Pressemitteilung be-
reits zwei weitere Initiativen be-
kannt gegeben, die für das Urheber-
recht und ausgewählte verwandte 
Schutzrechte die Weichen für die 
Zukunft stellen sollen3. Einerseits 
handelt es sich um ein Grünbuch 
zum Thema der Urheberrechte in 
der wissensbasierten Gesellschaft 
(«Grünbuch»)4, mit dem eine Dis-
kussion über die allfällige Auswei-
tung bestimmter urheberrechtlicher 
Schranken im Interesse eines un-
gehinderten digitalen Wissensflusses 
im Binnenmarkt angestossen werden 
soll. Andererseits geht es um einen 
konkreten Vorschlag zur Änderung 
der Richtlinie 2006/116/EG über 
die Schutzdauer des Urheberrechts 
und bestimmter verwandter Schutz-
rechte («Schutzdauer-RL»)5, der im 
Wesentlichen eine Verlängerung der 
Schutzdauer der verwandten Schutz-
rechte von ausübenden Künstlern 
und Tonträgerherstellern vorsieht 
(«RL-Vorschlag»)6. Der vorliegende 
Beitrag berichtet über die wichtigs-
ten Aspekte dieser beiden Initiati-
ven.
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I. Grünbuch zum 
 Urheberrecht in der 
 wissensbestimmten 
 Gesellschaft

1. Allgemeines

Das von der Kommission vorgelegte 
Grünbuch findet seine politischen 
Wurzeln in der Lissabon-Strategie 
des Rates, die Europäische Union 
durch «bessere Politiken für die 
 Informationsgesellschaft und für die 
Bereiche Forschung und Ent-
wicklung» auf den Übergang zu 
 einer «wissensbasierten Wirtschaft 
und Gesellschaft» vorzubereiten7. 
Ein wichtiger Bestandteil dieser Stra-
tegie ist die Förderung des allgemei-
nen Zugangs zu kulturellen Vorleis-
tungen und zu modernem Wissen 
durch Vorantreiben der Digitalisie-
rung und durch die verstärkte Nut-
zung moderner Kommunikations-
technologien8. Auf dieser Grundlage 
wurden auf Gemeinschaftsebene 
mehrere Initiativen gestartet, die von 
der Erhaltung und Erschliessung des 
europäischen Filmerbes9 über die 
Bewahrung digitaler Inhalte für 
künftige Generationen10 bis hin zur 
Schaffung einer umfassenden euro-

päischen digitalen Bibliothek11 rei-
chen. Im August 2006 veröffent-
lichte die Kommission schliesslich 
eine Empfehlung an die Mitglied-
staaten, in der sie ihre «Strategie für 
die Digitalisierung, Online-Zugäng-
lichkeit und digitale Bewahrung des 
kollektiven Gedächtnisses Europas» 
konkretisierte12. Im Rahmen dieser 
Initiativen hielten die europäischen 
Institutionen zwar stets fest, dass die 
erforderlichen Handlungen «in allen 
Fällen unter Wahrung des Urheber-
rechts und der verwandten Schutz-
rechte» zu erfolgen hätten13. Doch 
hat sich im Laufe der Zeit herausge-
stellt, dass das hohe Schutzniveau 
der Info-RL und die restriktive Um-
setzung der Schrankenregelungen in 
einigen Mitgliedstaaten14 die in An-
griff genommenen Digitalisierungs-
projekte nicht begünstigen15.

Vor diesem Hintergrund ist es 
das erklärte Ziel des Grünbuches, 
«eine Diskussion darüber in Gang zu 
bringen, in welcher Form Informa-
tionen, die für Forschung, Wissen-
schaft und Unterricht von Belang 
sind, am besten online verbreitet 
werden können»16. So formuliert 
scheint das Thema aus urheberrecht-
licher Sicht zwar kaum diskussions-
bedürftig, denn reine Informationen 
sind urheberrechtlich bekanntlich 
nicht geschützt und werden online 
wohl am besten digital über das 
 Internet verbreitet. Bei näherem 
Hinsehen zeigt sich, dass es der 
Kommission aber nicht um die Ver-
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breitung von Informationen im 
 engeren Sinne, sondern von urhe-
berrechtlich geschützten Werken 
geht, und offenbar ist sie der Auffas-
sung, dass sich die geltende Schran-
kenregelung der Info-RL im Bereich 
von Forschung, Wissenschaft und 
Unterricht potenziell kontrapro-
duktiv auf die Verbreitung von Wis-
sen im  Binnenmarkt auswirkt. Des-
halb soll mit Hilfe des Grünbuches 
geprüft werden, ob ausgewählte 
Schranken des Urheberrechts im «di-
gitalen Zeitalter ausgeweitet werden 
sollten»17.

Formell ist das Grünbuch als 
Konsultationspapier aufgezogen, das 
eine Reihe von Fragen zu bestimm-
ten Themen auflistet, die dann den 
interessierten Kreisen zur Stellung-
nahme unterbreitet werden. Den 
Fragen wird jeweils eine mehr oder 
weniger geglückte Einleitung voran-
gestellt, deren Zusammenhang mit 
diesen  allerdings nicht immer deut-
lich genug hervortritt. So wird etwa 
nach einer oberflächlichen Beschrei-
bung des Grundkonzepts der Info-
RL und des allseits bekannten Drei-
stufentests18 ohne weitere Erläute-
rung zur Frage übergeleitet, ob 
vertragliche Vereinbarungen zwi-
schen den Rechteinhabern und den 
Benutzern über die Anwendung 
 urheberrechtlicher Schranken geför-
dert werden sollen und ob es noch 
angemessen sei, sich auf eine Liste 
nicht verbindlicher Schranken zu 
stützen19. Eine nachvollziehbare Be-
gründung dafür, dass die Kommis-
sion gerade diese Fragen für prüfens-
wert erachtet, sucht man vergebens. 
Abgesehen von diesen allgemeinen 
Fragen geht es der Kommission pri-
mär um diejenigen Schrankenre-
gelungen, die ihrer Ansicht nach «für 
die Wissensverbreitung die grösste 
Bedeutung» haben, nämlich die 
 bestehenden oder noch zu schaffen-
den Schranken für (i) Bibliotheken 
und Archive, (ii) Unterrichts- und 
Forschungszwecke, (iii) behinderte 
Menschen und (iv) von Nutzern ge-

schaffene Inhalte20. Im Grünbuch 
leider nicht thematisiert wird dem-
gegenüber die für den Zugang zu 
 urheberrechtlich geschützten Wer-
ken wichtige Frage der Ausgestaltung 
des rechtlichen Schutzes technischer 
Massnahmen.

2. Konkrete Schranken

a) Bibliotheken und Archive

Mit Blick auf die bereits geschilder-
ten Digitalisierungsinitiativen ist es 
wenig überraschend, dass die Akti-
vitäten öffentlich zugänglicher Bib-
liotheken, Archive, Museen und 
ähnlicher Einrichtungen im Vorder-
grund stehen, denn sie sind es, die 
primär dazu aufgerufen sind, ihre 
Bestände zwecks langfristiger Erhal-
tung und elektronischer Bereitstel-
lung zu digitalisieren. Die Info-RL 
sieht zwar gegenwärtig vor, dass die 
Mitgliedstaaten «bestimmte», nicht 
kommerzielle Vervielfältigungshand-
lungen solcher Institutionen vom 
Vervielfältigungsrecht ausnehmen 
können21, doch hat sich im Rahmen 
der Umsetzung gezeigt, dass natio-
nale Diskrepanzen mit Bezug auf die 
erlaubte Anzahl Kopien, auf die Zu-
lässigkeit von Formatänderungen 
und auf das Einscannen ganzer 
 Bibliotheksbestände bestehen22. Die 
Kommission fragt deshalb, ob die 
betreffende Schrankenregelung dies-
bezüglich geklärt bzw. präzisiert wer-
den sollte23. Rechtspolitisch ist in der 
Tat kaum einzusehen, weshalb im 
Rahmen der reinen Bestandeserhal-
tung überhaupt Einschränkungen 
gemacht werden, denn den berech-
tigten Interessen der Rechteinhaber 
wird gerade durch diese Zweckbin-
dung Rechnung getragen.

Anders sieht es freilich aus, 
wenn es nicht mehr um die blosse 
Bestandeserhaltung geht, sondern 
um das Zugänglichmachen der digi-
talisierten Werke über das Internet. 
In diesem Fall sind die Interessen der 
Rechteinhaber wesentlich stärker be-

Le droit d’auteur européen est en 
évolution constante. Récemment en-
core les directives sur l’harmoni-
sation de certains aspects du droit 
d’auteur dans la société d’infor-
mation («Directive InfoSoc») et cel-
les relatives au respect des droits de 
la propriété intellectuelle ont été 
 mises sous toit. Actuellement, la 
Commission européenne a annoncé 
dans un communiqué de presse en 
juillet 2008 le lancement de deux 
initiatives qui doivent assurer l’ave-
nir du droit d’auteur et de certains 
droits voisins. Il s’agit d’une part 
d’un livre vert sur le droit d’auteur 
dans la société de la connaissance 
(«livre vert») lequel doit susciter un 
débat sur l’éventuel élargissement de 
certaines restrictions en matière de 
droit d’auteur afin de garantir la 
 libre circulation des connaissances 
sous forme numérique dans le mar-
ché intérieur. Il s’agit d’autre part 
d’une proposition concrète de modi-
fication de la Directive 2006/116/
CE relative à la durée de protection 
du droit d’auteur et de certains 
droits voisins qui prévoit en particu-
lier la prolongation de la durée de 
protection des droits voisins des 
 artistes interprètes ou exécutants et 
des producteurs de phonogrammes. 
L’article qui suit donne un aperçu 
des aspects essentiels de ces deux ini-
tiatives.
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troffen. Die Mitgliedstaaten sind 
bisher gemeinschaftsrechtlich dazu 
befugt, das Recht auf öffentliche 
Wiedergabe und öffentliche Zugäng-
lichmachung zugunsten von öffent-
lich zugänglichen Bibliotheken und 
ähnlichen Einrichtungen zu be-
schränken, dies aber nur «zu Zwe-
cken der Forschung und privater 
Studien auf eigens hierfür eingerich-
teten Terminals» in den Räumlich-
keiten der betreffenden Einrich-
tung24. Diese Einschränkung schliesst 
die Ermöglichung des öffentlichen 
elektronischen Abrufes digitaler 
Schutzgegenstände ausserhalb dieser 
Räumlichkeiten offensichtlich aus, 
doch passt diese geografische Res-
triktion kaum zum von der Kom-
mission propagierten freien Fluss des 
Wissens in der «wissensbestimmten 
Gesellschaft». Die Kommission stellt 
sich daher die Frage, ob alles beim 
Alten bleiben soll, weil die Rechtein-
haber schon selbst für die digitale 
Zugänglichmachung ihrer Werke 
sorgen werden, oder ob die Info-RL 
in dieser Hinsicht entsprechend ge-
klärt oder angepasst werden muss25. 
Hier dürften differenzierte und sorg-
fältig austarierte Lösungen gefragt 
sein, um die intensivierte Nutzung 
digitaler Bestände zu fördern, ohne 
gleichzeitig das gemeinschaftsrecht-
lich neu etablierte Recht der öf-
fentlichen Zugänglichmachung auf 
 Abruf 26 durch eine schrankenlose 
Schranke gleichsam wieder aufzuhe-
ben.

Ein rechtlich anders gelagertes 
Hindernis für die digitale Restaurie-
rung älterer Bestände sieht die 
 Kommission in der vor allem in den 
USA intensiv diskutierten Proble-
matik der verwaisten Werke («orphan 
works»). Es geht um Werke, «die 
zwar noch urheberrechtlich geschützt 
sind, deren Rechteinhaber aber nicht 
mehr ermittelt oder ausfindig ge-
macht» werden können27. Die Prob-
lematik liegt hier weniger in der Ver-
unmöglichung einer bestimmten 
Nutzung infolge zu eng gefasster 

Schranken als in der paralysierenden 
Wirkung der Ungewissheit über den 
Verbleib und die Intentionen allfäl-
liger Rechteinhaber. In Europa geht 
die Entwicklung dahin, durch Auf-
bau und Vernetzung von Informati-
onsquellen die Anzahl verwaister 
Werke zu reduzieren und Standards 
für die sorgfältige Suche nach Rechte-
inhabern zu entwickeln28. Unter-
schiedliche Ansätze werden gegen-
wärtig getestet, doch verfügen die 
meisten Mitgliedstaaten trotz der er-
wähnten Empfehlung der Kommis-
sion29 noch nicht über Regelungen 
zur Problematik verwaister Werke, 
sodass die Kommission im Grün-
buch die Frage aufwirft, inwiefern 
auf Gemeinschaftsebene Massnah-
men notwendig sind, die über diese 
Empfehlung hinausgehen30.

b) Unterricht und Forschung

Auch im Bereich von Unterricht und 
Forschung sieht die Kommission 
prüfenswerte urheberrechtliche Rei-
bungsflächen, zumal die den Mit-
gliedstaaten eröffnete Möglichkeit, 
eine Schranke für die nicht kommer-
zielle Nutzung von Werken und an-
deren Schutzgegenständen zur Ver-
anschaulichung im Unterricht oder 
zu Forschungszwecken vorzusehen31, 
unterschiedlich umgesetzt worden 
ist. So wurde in einzelnen Mitglied-
staaten etwa der Fernunterricht oder 
das internetgestützte Lernen zu 
Hause ausgeschlossen. Auch wurde 
bisweilen der Umfang der Schranke 
auf Auszüge von Werken oder auf 
reine Unterrichtszwecke unter Aus-
schluss der Forschung reduziert32. 
Die Kommission sieht in der be-
grenzten Harmonisierung dieses Be-
reichs eine Quelle von Rechtsunsi-
cherheit, namentlich beim grenz-
überschreitenden Unterricht33. Der 
Ausdruck «Rechtsunsicherheit» ist 
hier aber wohl fehl am Platz, denn es 
besteht ja keine Unklarheit darüber, 
in welchen Mitgliedstaaten welche 
Regel gilt und welches Recht allen-

falls anwendbar ist. Vielmehr geht es 
der Kommission um die Frage, ob 
die einschränkenden Umsetzungen 
der Schranken der Info-RL in den 
Mitgliedstaaten wieder rückgängig 
gemacht werden sollten, indem die 
einschlägige Schrankenbestimmung 
im heute gemeinschaftsrechtlich zu-
lässigen Umfang für verbindlich 
 erklärt wird. Eine verlässliche Ant-
wort auf diese Frage setzt aber vor-
aus, dass die Interessenlagen und tat-
sächlichen Hintergründe der Schran-
ken für Unterricht und Forschung 
noch genauer und differenzierter 
 untersucht werden, als dies im Grün-
buch der Fall ist.

c) Behinderte Menschen

Um behinderten Menschen den 
 Zugang zu urheberrechtlich ge-
schützten Werken zu erleichtern, er-
laubt die Info-RL bekanntlich eine 
Schranke für die nicht kommerzielle 
Nutzung zugunsten behinderter Per-
sonen, soweit es die betreffende Be-
hinderung erfordert, womit vor 
 allem die Übertragung von Werken 
in ein behindertengerechtes Format 
gemeint ist34. Einige Mitgliedstaaten 
haben diese Schranke auf bestimmte 
Behinderungen eingeschränkt oder – 
wie übrigens auch die Schweiz35 – 
eine Vergütungspflicht für die Wahr-
nehmung der Schranke vorgesehen. 
In diesem Zusammenhang wirft die 
Kommission unter anderem die 
Frage auf, ob diese nach geltendem 
Recht ohne Weiteres zulässigen Ein-
schränkungen aufgehoben werden 
sollen, und ob die Rechteinhaber gar 
verpflichtet werden sollen, ihre 
Werke in einem bestimmten be-
hindertengerechten Format zur Ver-
fügung zu stellen36. Darüber hinaus 
wird das bereits früher37 aufgewor-
fene Thema der Einführung einer 
spezifischen Schrankenregelung für 
behinderte Menschen auch im Be-
reich des Datenbankrechts38 wieder 
aufgegriffen, was kaum auf grösseren 
Widerstand treffen dürfte.
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d) Nutzergeschaffene Inhalte

Schliesslich denkt die Kommission 
auch über eine neue Schranke für 
«nutzergenerierte Adaptionen» nach39. 
Gemeint sind damit wohl Werke 
zweiter Hand, die im Rahmen inter-
aktiver Internetapplikationen von 
denjenigen Nutzern geschaffen wer-
den, die von der Urheberrechts-
industrie bisher als rein passive Kon-
sumenten wahrgenommen wurden. 
Indem die Kommission die Inter-
aktivität der multimedialen Internet-
welt zur Kenntnis nimmt und den 
Internetnutzern eine gewisse Eigen-
kreativität zugesteht, zeigt sie zwar, 
dass sie mittlerweile auch in der In-
formationsgesellschaft angekommen 
ist, doch ist das Phänomen des ab-
geleiteten Werkschaffens alles andere 
als neu. Beschränkte Ansatzpunkte 
für die gemeinschaftsrechtliche Zu-
lässigkeit derivativen Werkschaffens 
sieht die Kommission im Zitatrecht40 
und in der Schranke für Karikatu-
ren, Parodien und Pastiches41, doch 
stellt sich die Frage, ob darüber hin-
aus eine Schranke für abgeleitetes 
Werkschaffen eingeführt werden 
soll42. Die Kommission orientiert 
sich dabei – wie in anderen Berei-
chen auch – an einer Empfehlung 
der bekannten und nicht unumstrit-
tenen Gowers Review43, doch dürfte 
die Schaffung neuer Schranken für 
alte Probleme bei Rechteinhabern 
und Urhebervertretern kaum auf 
Gegenliebe stossen.

3. Ausblick und Würdigung

Das Grünbuch schliesst mit einem 
Aufruf an die interessierten Kreise, 
zu den von der Kommission auf-
geworfenen 25 Fragen Stellung zu 
nehmen. Die Frist dafür lief Ende 
November 2008 ab, doch liegt ge-
genwärtig (Dezember 2008) noch 
keine systematische Auswertung die-
ser Stellungnahmen vor. Soweit ver-
einzelte Stellungnahmen bereits zu-
gänglich sind44, wird vor allem be-

mängelt, dass die Kommission die 
Option einer gesetzlichen Lizenz und 
eines daran gekoppelten verwertungs-
gesellschaftspflichtigen Vergütungs-
anspruches als mögliche Kompro-
misslösung für das Zugangsproblem 
entweder nicht berücksichtigt oder 
dann – wie z. B. bei der Schranke zu-
gunsten von behinderten Menschen 
– gar in Frage stellt. Insgesamt darf 
man gespannt sein, ob der eine oder 
andere Punkt weiterverfolgt wird oder 
ob die bisher dominierenden Interes-
sengruppen die Stärkung der zur De-
batte stehenden Schrankenregelungen 
im Keim zu ersticken vermögen.

Unabhängig davon liegt die 
wahre Bedeutung des Grünbuchs 
in seiner urheberrechtspolitischen 
Grund ausrichtung. Zum ersten Mal 
rückt die Kommission die Interessen 
ausgewählter Werkmittler und Werk-
nutzer in den Vordergrund ihrer ur-
heberrechtlichen Überlegungen. Die 
Begründung dieser partiellen Kurs-
korrektur gegenüber der kontinuier-
lichen Ausdehnung des Urheber-
rechtsschutzes lässt allerdings  einiges 
zu wünschen übrig. Manch einer 
wird sich fragen, weshalb die Kom-
mission einen Teil der gerade erst 
umgesetzten Info-RL unter Beru-
fung auf die Anforderungen der 
«wissensbasierten Gesellschaft» be-
reits wieder zur Disposition stellt, 
nachdem es der erklärte Hauptzweck 
der Info-RL war, das Urheberrecht 
an die Bedürfnisse des «digitalen 
Zeitalters» und der «Informationsge-
sellschaft» anzupassen. Es will auch 
nicht so richtig einleuchten, dass 
man beim Erlass der Info-RL unter 
Verweis auf das innovationspolitisch 
angeblich erforderliche hohe Schutz-
niveau eine ganze Reihe von Schran-
kenregelungen absichtlich nicht 
zwingend vorschreibt und sich dann 
über die Umsetzungsvielfalt in den 
Mitgliedstaaten wundert. Selbst 
wenn es – je nach rechtspolitischem 
Standpunkt – durchaus zu begrüssen 
sein mag, dass die Kommission  einen 
Teil der Schrankenregelungen einer 

erneuten Prüfung unterziehen will, 
so hätte man dem Grünbuch doch 
eine etwas substanziellere Begrün-
dung dafür gewünscht als die wenig 
überzeugenden Hinweise auf durch-
wegs vorhersehbare technische und 
rechtliche Entwicklungen oder auf 
angeblich weit verbreitete Erwartun-
gen von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Ob das politische Überleben des 
neuen Kurses auf dieser Grundlage 
gesichert werden kann, ist daher 
fraglich. Hier hätte es der Kommis-
sion nicht geschadet, wenn sie sich 
stärker von den wissenschaftlichen 
Studien hätte inspirieren lassen, die 
sie selbst in Auftrag gegeben hat45.

II. Vorschlag zur  
Änderung der Richtlinie 
2006/116/EG

1. Vorgeschichte

In eine völlig andere Richtung als 
das Grünbuch läuft der gleichzeitig 
verkündete Vorschlag der Kommis-
sion, die Schutzdauer bestimmter 
verwandter Schutzrechte zu ver-
längern. Dass die Kommission in 
diesem Bereich überhaupt einen 
Handlungsbedarf sieht, ist insofern 
überraschend, als die Schutzdauer 
von Urheberrechten und verwand-
ten Schutzrechten im Rahmen der 
Schutzdauer-RL bereits auf hohem 
Niveau harmonisiert wurde46. Das 
sonst routinemässig vorgetragene 
Standardargument, das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts 
verlange eine europaweit einheitliche 
Regelung, greift in diesem Bereich 
also gerade nicht. Noch im Jahre 
2004 sah die Kommission daher 
 keinen Anlass, mit Bezug auf die 
Schutzdauer erneut aktiv zu wer-
den47, doch waren die Vertreter der 
Musikwirtschaft anderer Meinung48. 
Die Kommission gab in der Folge 
beim Institute for Information Law 
der Universität Amsterdam eine Stu-
die in Auftrag, die unter anderem die 
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Frage der Verlängerung der Schutz-
dauer zu prüfen hatte49. Die Studie 
kam nach eingehender juristischer 
und ökonomischer Analyse zum 
Schluss, dass die Schutzdauer jeden-
falls für Tonträgerhersteller nicht zu 
verlängern sei und dass eine Verlän-
gerung für ausübende Künstler nur 
dann in Frage komme, wenn zu-
gleich gesetzliche Massnahmen ge-
gen eine allzu umfassende Rechts-
übertragung durch diese vorgesehen 
würden50. In der Zwischenzeit hatte 
sich die Kommission in bilateralen 
Gesprächen mit ausgewählten Ver-
tretern der Musikwirtschaft aber 
 offenbar vom Gegenteil überzeugen 
lassen, worauf die Studie im weite-
ren Verfahren konsequent ignoriert 
wurde. Auf der Basis der Konsul-
tationen mit einzelnen Interessen-
vertretern und unter Verzicht auf 
 unliebsame externe Experten wurde 
dann kommissionsintern eine Folgen-
abschätzung («impact assessment»)51 
ausgearbeitet, die dem vorliegenden 
Änderungsvorschlag zugrunde liegt 
und ihn zugleich materiell legitimie-
ren soll52. Es empfiehlt sich daher, 
bei der Lektüre des Vorschlages die 
Folgenabschätzung stets zu berück-
sichtigen, zumal die Begründung des 
Vorschlages weitgehend aus Zusam-
menfassungen von Ausführungen 
der Folgenabschätzung besteht.

2. Konkrete Regelungs
vorschläge

Abgesehen von der Verlängerung der 
Schutzdauer sieht der Richtlinien-
vorschlag flankierende Übergangs-
massnahmen zugunsten der aus-
übenden Künstler und eine Ver-
einheitlichung der Berechnung der 
Schutzdauer bei Musikkompositio-
nen mit Text vor.

a) Schutzfristverlängerung

aa) Allgemeines

Kernstück des Änderungsvorschlages 
ist – wie erwähnt – die Verlängerung 

der Schutzdauer für ausübende 
Künstler und Tonträgerhersteller von 
50 Jahren auf 95 Jahre53. Die Verlän-
gerung wäre insofern rückwirkend, 
als auch Tonträger und darauf auf-
gezeichnete Darbietungen erfasst 
würden, die vor Inkrafttreten der 
Änderung der Richtlinie geschaffen 
wurden, solange sie zu diesem Zeit-
punkt nicht bereits zum Gemeingut 
gehören54. Die Verlängerung soll 
 allerdings nur für Tonträger und 
Aufzeichnungen von Darbietungen 
auf Tonträgern gelten, die innert der 
unveränderten Frist von 50 Jahren 
rechtmässig veröffentlicht oder 
 öffentlich wiedergegeben werden55. 
Für Darbietungen, die nicht auf 
 einem Tonträger aufgezeichnet wer-
den, soll dagegen nach wie vor eine 
Schutzfrist von 50 Jahren gelten. Mit 
anderen Worten sollen Schauspieler 
ebenso wenig von der Schutzdauer-
verlängerung profitieren wie Film-
hersteller oder Sendeunternehmen. 
In der Koppelung der Schutzdauer-
verlängerung an den Begriff des Ton-
trägers tritt die Fokussierung des 
Kommissionsvorschlags auf die Be-
lange der Tonträgerindustrie beson-
ders deutlich zu Tage. Dies irritiert 
insofern, als es der Kommission an-
geblich darum geht, die soziale Situ-
ation der ausübenden Künstler zu 
 verbessern56. Die Gründe für diese 
Fokussierung gehen aus dem Richt-
linienvorschlag nicht hervor, doch 
suggeriert die Folgenabschätzung, 
dass die Filmhersteller insofern in 
 einer besseren Situation sind als die 
Tonträgerhersteller, als sie in aller 
Regel aus abgeleitetem Urheberrecht 
vorgehen können und nicht auf 
 eigene Leistungsschutzrechte zu-
rückgreifen müssen57. Damit ist frei-
lich nicht begründet, weshalb die 
ausübenden Künstler im audiovisu-
ellen Bereich von der Schutzdauer-
verlängerung ausgeschlossen bleiben 
müssen, was in der Lehre kritisiert58 
und wohl auch vom Europäischen 
Parlament anders gesehen wird59. 
Der wahre Grund für den Ausschluss 

des audiovisuellen Sektors dürfte 
schlicht darin liegen, dass die Film-
hersteller bisher nicht auf eine 
Schutzdauerverlängerung für sich 
selbst gedrängt haben und die Kom-
mission daher auch nicht auf die au-
diovisuellen Künstler zurückgreifen 
musste, um entsprechende Massnah-
men zugunsten der Filmindustrie zu 
begründen.

bb) Ausübende Künstler

Die Schutzdauerverlängerung für 
ausübende Künstler wird rechtspoli-
tisch vor allem mit deren misslicher 
sozialen Lage begründet60. Das Prob-
lem wird insbesondere darin gese-
hen, dass ohne Schutzdauerverlänge-
rung in den nächsten zehn Jahren 
Tausende von Interpreten ihre Ver-
gütungsansprüche aus kollektiver 
Rechtewahrnehmung verlieren wür-
den (alle abtretbaren Rechte haben 
sie ohnehin längst an die Platten-
firmen abgetreten)61. Dies würde 
nach Meinung der Kommission pri-
mär unbekannte Studiomusiker hart 
 treffen, die gerade im Rentenalter 
besonders auf diese Einkünfte ange-
wiesen seien und die ohne eine Ver-
längerung der Schutzdauer auch 
nicht mehr am künftigen Onlinege-
schäft partizipieren könnten62. Die 
Kommission ist aber wohl selbst 
nicht ganz davon überzeugt, dass bei 
befristeten Rechten der Fristablauf 
allein eine Verlängerung der Schutz-
dauer zu rechtfertigen vermag63 und 
stützt sich daher in juristischer Sicht 
vor allem auf einen Vergleich mit den 
Urhebern, die nach Meinung der 
Kommission gegenüber den aus-
übenden Künstlern ohne Grund 
 bevorzugt behandelt werden64. Die 
Kommission beruft sich insbeson-
dere darauf, dass die Interpreten 
«heutzutage eine ebenso wichtige 
Rolle» spielen wie die Urheber und 
dass sie auch «leichter mit dem kom-
merziellen Erfolg einer Aufnahme in 
Verbindung zu bringen» sind65. Dies 
mag zwar zutreffen, doch ist es schon 
erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit 



aktuelle entwicklungen im europäischen urheBerrecht

201sic! 3/2009

die Kommission bereit ist, sich über 
die traditionelle europäische Unter-
scheidung zwischen Urheberrecht 
und Leistungsschutz hinwegzusetzen, 
die sich seit jeher auch in einer 
 unterschiedlichen Schutzdauer äus-
sert66. Es ist der Kommission freilich 
unbenommen, die grundlegende 
Unterscheidung zwischen Werk-
schaffen und Werkvermittlung in 
Frage zu stellen, doch dürfte die zur 
Debatte stehende punktuelle Revi-
sion der Schutzdauer-RL das falsche 
Vehikel für einen Systemwechsel 
sein, zumal das in dieser grundlegen-
den Form gar nicht thematisiert 
wird.

cc) Tonträgerhersteller

Nicht leicht zu begründen ist auch, 
inwiefern die geplante Schutzdauer-
verlängerung für Tonträgerhersteller 
zur Verbesserung der sozialen Situa-
tion der ausübenden Künstler bei-
tragen soll, zumal die Kommission 
selbst davon ausgeht, dass ein Grund 
für die sozialen Probleme der Stu-
diomusiker die umfassenden Rechts-
abtretungen an die Tonträgerherstel-
ler sind67. Es ist auch bezeichnend, 
dass sich in den vorgeschlagenen 
 Erwägungen zur neuen Richtlinie 
überhaupt keine Begründung für die 
Schutzdauerverlängerung zugunsten 
der Tonträgerhersteller findet. In 
den einleitenden Ausführungen zum 
Richt linienvorschlag und zur Fol-
genabschätzung wird aber immerhin 
wiederholt darauf hingewiesen, dass 
die Einnahmenausfälle der Ton-
trägerindustrie aus CD-Verkäufen 
durch das Onlinegeschäft nicht voll-
umfänglich ausgeglichen werden68, 
was allerdings ganz unterschiedliche 
Gründe haben kann. Selbst wenn 
man dafür pauschal die Internetpira-
terie verantwortlich machen wollte, 
wie dies die Kommission tut69, so 
bliebe immer noch schleierhaft, wie 
eine Schutzdauerverlängerung da 
überhaupt Abhilfe schaffen könnte, 
denn das Problem der Internet-
piraterie besteht ja nicht wegen des 

fehlenden, sondern trotz des be-
stehenden Schutzes70. Offenbar hofft 
die Kommission, dass die zusätz-
lichen Einnahmen der Tonträgerher-
steller aus der Schutzdauerverlänge-
rung indirekt auch den ausübenden 
Künstlern und der Allgemeinheit zu-
fliessen würden, weil ein Teil davon 
allenfalls in die Förderung neuer 
 europäischer Talente71 und die Digi-
talisierung älterer Aufnahmen72 flies-
sen könnte. Ob dies wirklich der Fall 
sein würde, steht freilich in den Ster-
nen73. Letztlich scheint es vor  allem 
darum zu gehen, einen Teil des 
schwindenden Geschäfts der Ton-
trägerindustrie durch die Perpetuie-
rung von Einnahmen aus Evergreens 
zu kompensieren, was die Kommis-
sion allerdings so nicht auszuspre-
chen wagt.

dd) 95 Jahre

Dass die Schutzdauer ausgerechnet 
auf 95 Jahre angehoben werden soll, 
kommt nicht von ungefähr. Die 
Kommission entspricht damit einer 
Forderung der Tonträgerhersteller, 
die Schutzdauer in Europa der 
Rechtslage in den USA anzupassen74. 
Aus rechtsvergleichender Sicht drängt 
sich eine Orientierung an den USA 
allerdings nicht auf, denn zum einen 
gibt es in den USA keinen Leistungs-
schutz für ausübende Künstler nach 
europäischem Muster, und zum an-
deren sind Tonaufnahmen («sound 
recordings») in den USA urheber-
rechtlich und nicht leistungsschutz-
rechtlich geschützt75, was konzep-
zionell eine völlig andere Ausgangs-
lage darstellt. Auch darf man sich 
nicht der Illusion hingeben, mit der 
 Verlängerung der Schutzdauer auf 
95 Jahre werde ein bedeutender 
 Beitrag zur internationalen Rechts-
harmonisierung geleistet. In den 
USA ist die urheberrechtliche 
Schutzdauer für Tonaufnahmen je 
nach Zeitpunkt, Modalitäten und 
Ort der Erstveröffentlichung unter-
schiedlich76, sodass nicht ohne Wei-
teres davon ausgegangen werden 

kann, die Schutzdauer betrage für 
alle Tonaufnahmen pauschal 95 
Jahre ab Veröffentlichung (bzw. 120 
Jahre seit der Aufnahme, sofern dies 
kürzer ist). Für Aufnahmen, die nach 
1978 hergestellt und erstmals in den 
USA veröffentlicht wurden, gilt die 
Schutzdauer von 95 Jahren im Übri-
gen nur dann, wenn ein «work for 
hire» vorliegt77. Ansonsten ist die 
 allgemeine urheberrechtliche Schutz-
frist von 70 Jahren post mortem auc-
toris anwendbar78. Darüber hinaus 
ist der Schutzumfang für Tonauf-
nahmen in den USA enger als in der 
Europäischen Union79.

Wenn die Kommission den 
Eindruck erweckt, es gehe bei der 
Frage der Schutzdauerverlängerung 
auch um einen Standortwettbewerb 
mit den USA, weil die Tonträgerher-
steller ihre Produktion sonst «mög-
licherweise auf den US-amerika-
nischen Geschmack» zuschneiden 
würden, «da dort eine längere 
Schutzfrist gilt»80, so ist dies kaum 
nachvollziehbar81. Soweit diese Ent-
wicklung aus anderen Gründen nicht 
ohnehin bereits erfolgt ist, muss 
doch bezweifelt werden, dass die vier 
weltweit tätigen Plattenfirmen, um 
die es hier vor allem geht, ihre Inves-
titionen einzig an der Schutzdauer 
orientieren, denn sonst hätten sie 
ihre Produktion auf mexikanischen 
oder türkischen Geschmack umstel-
len müssen, da auch dort die Schutz-
frist länger ist als in der Europäischen 
Union. Noch weniger verständlich 
als das Argument der Produktions-
ausrichtung ist die vom Rechtsaus-
schuss des Europäischen Parlaments 
gar als «unbestreitbar» bezeichnete 
Behauptung, eine unterschiedliche 
Schutzdauer führe zu Rechtsunsi-
cherheit und Piraterie, weil gemein-
freie Tonaufnahmen über das In-
ternet in Länder gelangen könnten, 
in denen noch Schutz besteht82 – 
als ob eine weltweit einheitliche 
Schutzdauer Rechtsverletzungen im 
 Schutzland verhindern könnte. Un-
abhängig von diesen reichlich 
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abenteuer lichen Überlegungen ist 
die Bemessung der vorgeschlagenen 
Schutzdauer jedenfalls ein weiteres 
Indiz dafür, dass der Richtlinien-
vorschlag von den Tonträgerherstel-
lern und nicht von den ausübenden 
Künstlern her gedacht ist83. Aus die-
sem Grund gibt es auch Stimmen im 
Europäischen Parlament, die einzig 
eine Schutzdauerverlängerung für 
ausübende Künstler befürworten 
und die vorschlagen, die Schutzdauer 
nur in dem Masse zu verlängern, in 
dem der ausübende Künstler die ge-
genwärtige Schutzfrist von 50 Jahren 
überlebt84.

b) Flankierende Massnahmen

Dass mit der Schutzdauerverlänge-
rung allein die soziale Situation 
 alternder Studiomusiker nicht ver-
bessert werden kann, da diese ihre 
Rechte in aller Regel an die Platten-
firmen abgetreten haben, ist auch 
der Kommission bewusst. Sie schlägt 
daher – gewissermassen als Zücker-
chen für die ausübenden Künstler – 
während einer Übergangsphase flan-
kierende Massnahmen vor85. Diese 
sollen sicherstellen, dass «ausübende 
Künstler, deren Darbietungen auf 
 einem Tonträger aufgezeichnet wer-
den, tatsächlich von der vorgeschla-
genen Verlängerung der Schutzdauer 
profitieren»86. Bezugspunkt dieser 
Massnahmen ist eine Vermutungsre-
gelung, wonach Übertragungs- oder 
Abtretungsverträge zwischen aus-
übenden Künstlern und Tonträger-
herstellern auch während der ver-
längerten Schutzdauer gelten sollen, 
sofern keine eindeutigen Hinweise 
auf das Gegenteil vorliegen87. Im 
Rahmen dieser vermutungsweise 
verlängerten Verträge – also nur bei 
altrechtlichen Fällen – sollen dann 
unter gewissen Voraussetzungen zwei 
Massnahmen greifen.

Erstens wird ausübenden Künst-
lern, die ihre Rechte gegen Einmal-
zahlung an einen Tonträgerhersteller 
abgetreten haben (sog. «Buy-out»), 

während der verlängerten Schutz-
dauer ein zusätzlicher Anspruch auf 
jährlich zu zahlende Vergütungen 
eingeräumt88. Zu diesem Zweck soll 
von den Tonträgerherstellern ein 
Fonds89 geäufnet werden, wobei die 
Gesamtsumme, die ein Tonträger-
hersteller für die Zahlung dieser 
 zusätzlichen Vergütung bereitstellen 
muss, mindestens 20% der Einnah-
men des der Zahlung vorangehen-
den Jahres aus Vervielfältigung, 
 Verbreitung und Zugänglichma-
chung von Tonträgern entsprechen 
muss, deren Schutzdauer verlängert 
wurde90. Die Kommission erhofft 
sich so eine Verdreifachung der Ein-
nahmen für anonyme Studiomusi-
ker91. Allerdings ist bereits ein Kampf 
um den Referenzwert für die Berech-
nung der Zahlungshöhe entbrannt, 
weil die Tonträgerindustrie aus of-
fensichtlichen Gründen auf Netto-
einnahmen abstellen will. Die Mit-
gliedstaaten sollen darüber hinaus 
Tonträgerhersteller von der Einzah-
lungspflicht ausnehmen können, 
 deren Gesamteinnahmen im mass-
gebenden Jahr zwei Millionen Euro 
nicht übersteigen92, was zu Befürch-
tungen Anlass gegeben hat, die Plat-
tenfirmen könnten die Vermarktung 
älterer Aufnahmen in kleine Gesell-
schaften ausgliedern, um der Zah-
lungspflicht zu entgehen93. Ob die 
Vergütungsansprüche nur von Ver-
wertungsgesellschaften geltend ge-
macht werden können sollen, ist 
nach Meinung der Kommission 
ebenfalls ins Belieben der Mitglied-
staaten zu stellen94. Demgegenüber 
sind Teile des Europäischen Parla-
ments dafür, die Geltendmachung 
dieser Ansprüche zwingend den 
 Verwertungsgesellschaften zuzuwei-
sen95.

Zweitens wird ausübenden 
Künstlern das Recht eingeräumt, ih-
ren Übertragungs- oder Abtretungs-
vertrag mit dem Tonträgerhersteller 
zu kündigen, wenn dieser es wäh-
rend der verlängerten Schutzdauer 
unterlässt, Kopien des Tonträgers in 

ausreichender Menge zum Verkauf 
anzubieten oder öffentlich zugäng-
lich zu machen (sog. «Use-it-or-lose-
it»-Klausel96). In diesem Fall sollen 
die Rechte des Tonträgerherstellers 
am Tonträger erlöschen. Allerdings 
soll das Kündigungsrecht bei mehre-
ren ausübenden Künstlern nur 
 gemeinsam ausgeübt werden kön-
nen97, was die praktische Bedeutung 
dieses Rechts erheblich reduziert98. 
Da rüber hinaus sollen sowohl die 
Rechte des Tonträgerherstellers am 
Tonträger wie auch die Rechte des 
ausübenden Künstlers an der Auf-
zeichnung der Darbietung erlöschen, 
wenn ein Tonträger ein Jahr nach 
Ablauf der ursprünglichen Schutz-
dauer nicht öffentlich zugänglich 
 gemacht worden ist99. Während ein 
Rechtsverlust der Tonträgerhersteller 
durchaus im Interesse der ausüben-
den Künstler sein kann, lässt sich die 
Verwirkungsregelung zu deren Las-
ten aber kaum als flankierende Mass-
nahme zur Schutzdauerverlängerung 
auffassen. Sie zielt offensichtlich 
nicht darauf ab, die soziale Situation 
der ausübenden Künstler zu verbes-
sern. Vielmehr wird mit dieser Rege-
lung der Gedanke des Grünbuchs 
aufgegriffen, wonach die Digitalisie-
rung und das Zugänglichmachen des 
europäischen Kulturerbes gefördert 
werden soll. Nicht von ungefähr 
 erhofft sich die Kommission von 
dieser Regelung eine partielle Lösung 
des Problems der verwaisten Tonträ-
ger100. Allerdings ist diese Regelung 
nicht auf verwaiste Werke be-
schränkt. Auch wird sie nur bei Auf-
zeichnungen nützen, deren Gegen-
stand nicht oder nicht mehr ur-
heberrechtlich geschützt ist, denn 
die Rechtsfolge des Erlöschens der 
Rechte trifft nur die im Tonträger 
verkörperten Leistungsschutzrechte, 
nicht allfällige Urheberrechte am in-
terpretierten Werk. Was immer man 
von dieser Bestimmung halten mag, 
sie hätte systematisch besser ins 
Grünbuch gepasst als in einen Richt-
linienvorschlag, dessen erklärtes  Ziel 
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die Verbesserung der sozialen Si-
tuation der ausübenden Künstler 
ist101.

c) Einheitliche Schutzdauer bei 
Musikkompositionen und Text

Ein weiteres Thema, das im Richt-
linienvorschlag aufgegriffen wird, 
obwohl es weder mit der Lage der 
ausübenden Künstler noch mit der 
Schutzdauerverlängerung etwas zu 
tun hat, ist die Vereinheitlichung der 
Methode der Schutzdauerberech-
nung bei «Musikkompositionen mit 
Text»102. Sofern Komponist und 
 Texter nicht ohnehin als Miturheber 
gelten, stellt sich die Frage, ob die 
Schutzfristen für Musikwerk und 
Sprachwerk einheitlich oder separat 
berechnet werden, was je nach Mit-
gliedstaat unterschiedlich ist und da-
her im Einzelfall innergemeinschaft-
lich zu Diskrepanzen führen kann. 
Die Kommission schlägt vor, die 
Schutzdauer bei derart verbundenen 
Werken einheitlich auf siebzig Jahre 
nach dem Tod entweder des Verfas-
sers des Textes oder des Komponis-
ten der Musik zu bemessen, je nach-
dem, wer länger lebt103. Da die be-
fürchteten Diskrepanzen nur bei 
Werken eintreten können, die min-
destens 70 Jahre alt sind, kann man 
sich allerdings fragen, inwiefern das 
reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes gegenwärtig eine ein-
heitliche Regelung erfordert. Auch 

ist unklar, weshalb die Kommission 
ihren Vorschlag auf den Musik-
bereich beschränken will, denn die-
selbe Problematik besteht z. B. bei 
illustrierten Büchern oder bei Multi-
mediawerken, sodass in dieser Frage 
wohl eine umfassendere Lösung an-
zustreben wäre104.

3. Würdigung

Wenn man den konkreten Rege-
lungsvorschlag mit den hehren Zie-
len vergleicht, die sich die Kommis-
sion in der Vorankündigung105 und 
der offiziellen Pressemitteilung106 auf 
die Fahne geschrieben hat, wird ver-
ständlich, weshalb der Vorschlag in 
akademischen Kreisen auf bemer-
kenswert einmütige Ablehnung 
 getroffen ist107. Zwar hat sich die 
Kommission alle Mühe gegeben, 
 ihren Vorschlag als längst überfällige 
Rechtswohltat zugunsten bisher 
 vernachlässigter Studiomusiker zu 
verkaufen, die durch die Schutz-
dauerverlängerung gegen einen an-
geblich tragischen Einkommensaus-
fall im Rentenalter geschützt werden 
sollen. Doch was rhetorisch als so-
zialpolitische Massnahme daher-
kommt, entpuppt sich bei näherer 
Betrachtung weitgehend als indust-
riepolitische Förderungsmassnahme 
zugunsten der Tonträgerindustrie, 
die für das «Wegbrechen des CD-
Markts»108 entschädigt werden soll. 
Je nach Standpunkt mag man von 

dieser Förderungsmassnahme halten, 
was man will. Ob es dafür auch gute 
Gründe gibt, die über das einseitige 
Interesse der von der Massnahme 
Begünstigten hinausgehen, ist jedoch 
fraglich109. Dass die Kommission die 
ausübenden Künstler vorschiebt statt 
überzeugende Argumente für ihren 
primär im Interesse der Tonträger-
hersteller liegenden Regelungsvor-
schlag zu liefern, spricht jedenfalls 
für sich. Wenn die Kommission 
dann noch meint, die Schutzdauer-
verlängerung sei zum Nulltarif zu 
haben und koste die Nutzer nichts110, 
obwohl sie sich davon eine Verdrei-
fachung des Einkommens der aus-
übenden Künstler und eine Einkom-
menssteigerung für die Tonträger-
hersteller erhofft, dann muss man 
sich schon fragen, ob es nicht auch 
in diesem Zusammenhang besser ge-
wesen wäre, die Kommission hätte 
den von ihr beauftragten externen 
Experten etwas mehr Gehör ge-
schenkt statt blindlings der Propa-
ganda der Vertreter der Musikwirt-
schaft zu folgen. Soweit der Kom-
mission tatsächlich daran gelegen ist, 
die soziale Lage der unbekannten 
Studiomusiker ohne Verhandlungs-
macht zu verbessern, führt wohl über 
kurz oder lang kein Weg daran vor-
bei, den Mitgliedstaaten die Ausar-
beitung zwingenden Vertragsrechts 
zu empfehlen111.
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